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Ja, auch wenn du in EZ bist, bist du (nach der EZ) dienstfähig.

Nicht dienstfähig würde bedeuten, dass du durch eine körperliche oder geistige
Beeinträchtigung deinen Dienst (dauerhaft) nicht antreten kannst.

Es kann ja auch passieren, dass du zu, 1.8.2024 versetzt wirst und du dir am 31.7.2024 das
Bein brichst, sodass du deinen Dienst nicht püntlich zum Schuljahresbeginn antreten kannst,
aber mit z.B. 4 Wochen Verspätung.
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